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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.03.1980

Norm

ABGB §880a C

ABGB §1346 B

SchG Art3

Scheckkartenbedingungen allg

Rechtssatz

Wenn der Schecknehmer eine im Innenverhältnis mißbräuchliche Scheckkartenbenützung durch den

Scheckkarteninhaber grob fahrlässig nicht erkennt, so muß seinem formell gegenüber dem die Einlösung

garantierenden Kreditinstitut bestehenden vertraglichen Einlösungsanspruch wegen Rechtsmißbrauches der

Rechtsschutz versagt werden.
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